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RS OGH 1991/6/13 7Ob552/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1991

Norm

MRG §30 Abs2 Z5 D

MRG §30 Abs2 Z6 E

Rechtssatz

Diese beiden Kündigungstatbestände stehen nicht in dem Verhältnis, daß im Fall des Todes des Mieters nur § 30 Abs 2

Z 5 MRG als einziger (spezieller) Kündigungsgrund zur Verfügung steht. Der Tod des Mieters schließt die

Geltendmachung anderer Kündigungsgründe gegen die Verlassenschaft nicht aus.
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